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Eine umfassende Geschichte des Arbeitsrechts ist immer noch nicht geschrieben worden,

vielmehr sind die Arbeitsrechtler noch immer am Sammeln von Mosaiksteinchen, aus denen

sich Schritt für Schritt eine solche Gesamtdarstellung vielleicht einmal entwickeln lassen

wird. Die vorliegende Arbeit bildet ein solches Mosaiksteinchen auf dem Weg zur Erschlie-

ßung der Besonderheiten der Arbeitsgerichtsbarkeit. Hier wird aufgezeigt, dass die heutige

Arbeitsgerichtsbarkeit den vorläufigen Endpunkt einer langen und wechselvollen Entwick-

lung darstellt. Es werden die verschiedenen Entwicklungslinien mit besonderem Augenmerk

auf die Besonderheiten in der Besetzung, Verfahren, Schnelligkeit und Kosten verfolgt. Ziel

ist es, die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit vollständig und zusammenhängend darzu-

stellen. Am Anfang der Untersuchung steht die Zunftgerichtsbarkeit. Die anfallenden Kon-

flikte aus dem Arbeitsverhältnis wurden von zunftinternen Gremien geschlichtet. Mit der Ge-

werbefreiheit und der Auflösung der Zünfte zwang die entstandene Lücke zur Schaffung neu-

er Modelle zur Entscheidung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten. Die materiellen Rechte der Ar-

beitnehmer, so gering sie auch sein mochten, konnten nur dann durchgesetzt werden, wenn

eine Institution bestand, die von ihnen angerufen werden konnte. Sie musste billig sein,

schnell urteilen und unparteiisch und sachkundig ihre Entscheidungen fällen. Neben den fran-

zösischen Conseils de prud’hommes bildeten die deutschen Staaten des 18. und 19. Jahrhun-

derts verschiedene eigene Institutionen zur Lösung dieses Problems heraus. Über die Fabri-

kengerichte, die Altpreußischen Gewerbegerichte, die Gewette, die Innungsgerichte und auch

die gewerblichen Schiedsgerichte, um nur einige zu nennen, fand die Arbeitsgerichtsbarkeit

ihren Weg zu den Gewerbegerichten des 20. Jahrhunderts, deren Nachfolger die heutigen Ar-

beitsgerichte sind. Die Darstellung zeigt, dass bei der Gründung der Bundesrepublik

Deutschland die Etablierung einer Arbeitsgerichtsbarkeit in der uns heute bekannten Form

festgeschrieben wurde. Der Brückenschlag in die Gegenwart wird durch die Darstellung der

Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR eingeleitet und mit

der Betrachtung der Gremien nach der Wiedervereinigung abgeschlossen. Neben der Weiter-

entwicklung der unterschiedlichen Modelle war und ist die Entstehung der Arbeitsgerichts-

barkeit auch durch den Kampf der Institution gegen eine Übernahme durch die ordentliche

Justiz gekennzeichnet. Dieser Jahrhunderte alte Konflikt ist mit den Plänen zur Justizreform

erneut wieder aktuell geworden.


